
Fın wichtiges Ergebnis der Studie stellt die Neu- Kirchen eın Der Abschnitt legt die Geschichte
bewertung der Vereinbarung zwischen den des Stiftes Seekirchen dar 1679 erhob Max
Partnern ber einen Kinderausschluß dar. ‚„‚Die Gandolpph die dortige Pfarrkirche einer ‚‚ECc-
ereinbarun der Partner, keine Kinder V ha- clesia collegiata”” un: errichtete dabe:i eın Kolle-
ben . stel sich als ıne Willenshaltung her- giatstift mıit sieben Weltpriestern. Als Stiftungs-
aqus, die sich unschädlich ın den Onsens der zweck wird die Seelsorge 1m Zeitalter der katho-
Brautleute Zur Ehe einfügt.“ ‚‚Eine e1nver- ischen Erneuerung betont Die Kanoniker bilde-
nehmliche Verabredung der Partner, nıcht Z ten eın Kapitel 1Im Sinne des kanonischen RKech-
ZEUSECH, ıst nicht bedeutet nıichts anderes als tes, die Priestergemeinschaft besafß daher uch
der Plan, die durch die Heirat erworbene efug- nicht die anderen Kapiteln zukommende uto-
nıS nıcht auszunutzen. “ Davon unterschie-
den ırd der Ausschlufß der Elternschaft durch

nomıie, ıne päpstliche Approbation wurde Von
den Erzbischöfen nıe angestrebt. Das S Hft CI -

eiınen kEhepartner den Willen des anderen üllte seine Aufgabe mıiıt Erfolg, teılte immer
Teils. In diesem Fall gilt: ‚‚An die Stelle des Kon- die Geschicke des Fürsterzbistums Salzburg,
SCMNSCS ber das Spezifikum der Ehe T1 eın [)is- auch die Aufhebung, rlebte reilich 1832 die
SCI15 Von Willenseinigung der Partner bei der Wiederherstellung und daraufhin uf-
Eheschließung kann dann N1IC mehr eS5PTO- schwung. aps Leo I1 gewährte 1879 ZurT

erle- 200-Jahr-Feier der Stittskirche den Titel „‚tolle-hen werden.“ ahınter csteht die
BUNg, dafls die Kechte, die bei einem Ausschlufß gıata INS1gNnıS" mıiıt en Tren und orrechten,
der Nachkommenschaft betroffen seın können, uch dem Stiftsdekan den Gebrauch der Pon-
Kechte der Partner sind, die ihnen gemeinsam tifikalien. Die Bezeichnungen ‚‚Capitulum colle-
und ur gemeinsam zustehen. Daher ist die Ehe giale” der ‚‚Collegium canonıcorum.” veranlaf(-
dann gültig, die Partner jeder ür sich ten die Kanoniker, iıne ausdrückliche päpstliche
Einigkeit ber Geschlechtsverke und Eltern- Approbation als Stiftskapitel anzustreben. Die
schaft anstreben. Die Ehe ist ungültig, wennn e1- Entscheidung der Konzilskongregation VOnNn 1905
NnNeT den Willen des anderen entscheiden tellte jedoch test un bestimmte: die Auszeich-
und handeln ll und die khe unter dem Vorzeili- NuNng zu ‚‚insıgnen Kollegiatstift”” bedeutet
chen eines Dissenses mıit seinem Partner eingeht. keine päpstliche Approbation als Stiftskapite!l 1Im
Dabei OMm auf die Intention jedes Partners Sinne des kanonischen Rechts; das Stift ıst und
für sich an, den Oonsens des Wollens un!: Han- bleibt iıne Institution bischöflichen Rechtes IM
delns erstreben der den 1SSens. Dienste der Seelsorge. Zur 300-Jahr-Feier 1979
Das Buch ıst leicht lesbar Trotzdem ollten die wurden diese Verfassung und Z weckbestim-
Ergebnisse ın eintacherer Orm einer breiteren MUNg erneut ın die revidierten Statuten des Ka-
Schichte VO  - Interessenten zugänglich macht itels aufgenommen unter Anpassung die
werden. Wer sich In das Problem gründ ich VOT- eutigen Verhältnisse.
tiefen will, wird bei der Lektüre dieses Buches Bei dieser Habilitationsschrift handelt sich
nıicht enttäuscht werden. die erste Darstellung der Geschichte VO  ; Seekir-
Linz Bernhard 15S$ chen auf wissenschaftlicher Grundlage; die

kirchliche Kechtsgeschichte des Erzbistums und
des Landes Salzburg wurde ıne wertvolle

AARHAMME ANS, [)as Kollegiatstift Seekir- Studie vermehrt, die Diözesangeschichte wird
chen. ıne Institution bischöflichen Rechts 1Im besonders durch die Namenstafel der Stiftsvor-
Dienste der Gemeindeseelsorge. Osterrei- stände, Kanoniker und Ehrenkanoniker berei-
chischer Kulturverlag, Thaur/Tirol 1982 Geb chert, den Hıstorikern un Freunden der Heıi-

matkunde sind hne Zweitel der Urkunden-An-Die Erzdiözese Salzburg besitzt als einzıges der
eun österreichischen Bistüuümer och wel mıiıt hang, das Personen-, rts- un Sachregister
Kanonikern besetzte und statutengemälß funk- sehr willkommen. Dem Vt gebührt für dieses
tionierende Kollegiatstifte: eekirchen und Matt- mıiıt grofßem Fleiß un! profunder Sachkenntnis
s CM  M Beide Stifte kommen sich in ihrer Zielset- verfaßte UOpus un! dem Verlag für die gute Aus-

stattung ank und Anerkennung.ZUNg sehr ahe handelt sich bei ihnen ın 61 -
Linz etier Gradauerster Linie nstitutionen 1Im Dienst der Seel-

OTge;, ach ihrer rechtlichen Verfassung weisen
S1IE jedoch erhebliche Unterschiede auf: Mattsee
führt seinen Ursprung auf das Jahr zurück HI  OSCOPHIE UN
und ıst päpstlichen Kechtes, eekirchen 3i rela- RENDTORFF RIN-HV Jung und ıne Einrichtung bischöflichen GELING M Handbuch der christlıchen Ethik,Kechtes Es gedachte 1979 sSeINES Ubjährigen Be- Wege ethischer Praxıs. 600.) Herder, Frei-standes: ıne Frucht des Jubiläums ıst diese abi-
iıtationsschrift. burg/Mohn, Güterslicoh 1982 Ln 98 ,— (Vor-
In der Einleitung legt der Vft die derzeit geltende zugspreıis für Bezieher der ersten beiden Bde
Doktrin ber die Dom- un: Stiftskapitel ar; un 92,—)
7, Wäal nach dem IC unter Einbeziehung der In seinem Nachwort Zu vorliegenden 111

des Handbuches sagtl Korff, der Band nehmenachkonziliaren Gesetzgebung. Der Abschnitt
iıst der Rechtsgeschichte der Kollegiatstifte B“ die gegenwärtig andrängenden Entscheidungs-
wıdmet; Salzburg nahm iıne Sonderstellung robleme auf 563) die ın den beiden vorherge-
durch ıne verhältnısmäßig große Zahl solcher enden Bänden nıcht aufgenommen werden
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Ein wichtiges Ergebnis der Studie stellt die Neu­
bewertung der Vereinbarung zwischen den 
Partnern über einen Kinderausschluß dar. ,,Die 
Vereinbarung der Partner, keine Kinder zu ha­
ben .. . , stellte sich als eine Willenshaltung her­
aus, die sich unschädlich in den Konsens der 
Brautleute zur Ehe einfügt." (314) ,,Eine einver­
nehmliche Verabredung der Partner, nicht zu 
zeugen, is t - nicht: bedeutet - nichts anderes als 
der Plan, die durch die Heirat erworbene Befug­
nis nicht auszunutzen." (300) Davon unterschie­
den wird der Ausschluß der Elternschaft durch 
einen Ehepartner gegen den Willen des anderen 
Teils. In diesem Fall gilt: ,,An die Stelle des Kon­
senses über das Spezifikum der Ehe tritt ein Dis­
sens. Von Willenseinigung der Partner bei der 
Eheschließung kann dann nicht mehr gespro­
chen werden ." (315) Dahinter steht die Oberle­
gung, daß d ie Rechte, die bei einem Ausschluß 
der Nachkommenschaft betroffen sein können, 
Rechte der Partner sind, die ihnen gemeinsam 
und nur gemeinsam zustehen. Daher ist die Ehe 
dann gültig, wenn die Partner - jeder für sich -
Einigkeit über Geschlechtsverkehr und Eltern­
schaft anstreben. Die Ehe ist ungültig, wenn ei­
ner gegen den Willen des anderen entscheiden 
und handeln will und die Ehe unter dem Vorzei­
chen eines Dissenses mit seinem Partner eingeht. 
Dabei kommt es auf die Intention jedes Partners 
für sich an, den Konsens des Wollens und Han­
delns zu erstreben oder den Dissens. 
Das Buch ist leicht lesbar. Trotzdem sollten die 
Ergebnisse in einfacherer Form einer breiteren 
Schichte von Interessenten zugänglich gemacht 
werden. Wer sich in das Problem gründlich ver­
tiefen will, wird bei der Lektüre dieses Buches 
nicht enttäuscht werden. 
Li11z Bernllnrd Liss 

PAARHAMMER HANS, Das Kollegintstift Seekir­
c/1e11 . Eine Institution bischöflichen Rechts im 
Dienste der Gemeindeseelsorge. (245.) Osterrei­
chischer Kulturverlag, Thaur/Tirol 1982. Geb. 

Die Erzdiözese Salzburg besitzt als einziges der 
neun österreichischen Bistümer noch zwei mit 
Kanonikern besetzte und statutengemäß funk­
tionierende Kollegiatstifte: Seekirchen und Matt­
see. Beide Stifte kommen sich in ihrer Zielset­
zung sehr nahe: es handelt sich bei ihnen in er­
ster Linie um Institutionen im Dienst der Seel­
sorge; nach ihrer rechtlichen Verfassung weisen 
sie jedoch erhebliche Unterschiede auf: Mattsee 
führt seinen Ursprung auf das Jahr 777 zurück 
und is t päpstlichen Rechtes, Seekirchen is t rela­
tiv jung und eine Einrichtung bischöflichen 
Rechtes. Es gedachte 1979 seines300jährigen Be­
standes: eine Frucht des Jubiläums ist diese Habi­
litationsschrift. 
In der Einleitung legt der Vf. die derzeit geltende 
Doktrin über die Dom- und Stiftskapitel dar, und 
zwar nach dem CIC unter Einbeziehung der 
nachkonziliaren Gesetzgebung. Der 1. Abschnitt 
ist der Rechtsgeschichte der Kollegiatstifte ge­
widmet; Salzburg nahm eine Sonderstellung 
durch eine verhältnismäßig große Zahl solcher 

Kirchen ein. Der II . Abschnitt legt die Geschichte 
des Stiftes Seekirchen dar: 1679 erhob EB Max 
Gandolpph die dortige Pfarrkirche zu einer „Ec­
clesia collegiata" und errichtete dabei ein Kolle­
giatstift mit sieben Weltpriestern. Als Stiftungs­
zweck wird die Seelsorge im Zeitalter der katho­
lischen Erneuerung betont. Die Kanoniker bilde­
ten kein Kapitel im Sinne des kanonischen Rech­
tes, die Priestergemeinschaft besaß daher auch 
nicht die anderen Kapiteln zukommende Auto­
nomie, eine päpstliche Approbation wurde von 
den Erzbischöfen nie angestrebt. Das Stift er­
füllte seine Aufgabe mit Erfolg, es teilte immer 
d ie Geschicke des Fürsterzbistums Salzburg, 
auch d ie Aufhebung, erlebte freilich 1832 die 
Wiederherstellung und daraufhin neuen Auf­
schwung. Papst Leo XIII. gewährte 1879 zur 
200-Jahr-Feier der Stiftskirche den Titel „Colle­
giata insignis" mit allen Ehren und Vorrechte n, 
so auch dem Stiftsdekan den Gebrauch der Pon­
tifikalien. Die Bezeichnungen „Capitulum colle­
giale" oder „Collegium canonicorum" veranlaß­
ten die Kanoniker, e ine ausdrückliche päpstliche 
Approbation als Stiftskapitel anzustreben. Die 
Entscheidung der Konzilskongregation von 1905 
stellte jedoch fest und bestimmte: die Auszeich­
nung zum „ insignen Kollegiatstift" bedeutet 
keine päpstliche Approbation als Stiftskapitel im 
Sinne des kanonischen Rechts; das Stift ist und 
bleibt eine Institution bischöflichen Rechtes im 
Die nste der Seelsorge. Zur 300-Jahr-Feier 1979 
wurden diese Verfassung und Zweckbestim­
mung erneut in die revidierten Statuten des Ka­
pitels aufge nommen unter Anpassung an die 
heutigen Verhältnisse. 
Bei dieser Habilitationsschrift handelt es sich um 
die ers te Darstellung der Geschichte von Seekir­
chen auf wissenschaftlicher Grundlage; die 
kirchliche Rechtsgeschichte des Erzbistums und 
des Landes Salzburg wurde um eine wertvolle 
Studie vermehrt, die Diözesangeschichte wird 
besonders durch die Namenstafel der Stiftsvor­
s tände, Kanoniker und Ehrenkanoniker berei­
chert, den Historikern und Freunden der Hei­
matkunde sind ohne Zweifel der Urkunden-An­
hang, das Personen-, Orts- und Sachregister 
sehr willkommen. Dem Vf. gebührt für dieses 
mit großem Fleiß und profunder Sachkenntnis 
verfaßte Opus und dem Verlag für die gute Aus­
stattung Dank und Anerkennung. 
Li11z Peter Grndnuer 

PHIL OSOPHIE UND ETH IK 

HERTZ A. / KORFF W. / RENDTORFF T. / RIN­
GELING H., Hn11db11ch der christliche11 Ethik, 
Bd. 3. Wege ethischer Praxis. (600.) Herder, Frei­
burg/Mohn, Gütersloh 1982. Ln. DM 98,- (Vor­
zugspreis für Bezieher der ersten beiden Bde. 
DM 92,-). 
In seinem Nachwort zum vorliegenden III . Bd. 
des Handbuches sagt W. Korff, der Band nehme 
die gegenwärtig andrängenden Entscheidungs­
probleme auf (563), die in den beiden vorherge­
henden Bänden nicht aufgenommen werden 

217 



konnten. Neben den ı1er Herausgebern sind Menschheit darstellt. Das iırd VO: utor ZIUTr
och weiter 21 Mitarbeiter dem Unternehmen angedeutet 244) Seine Summierung der Chri-

stenrechte in der Kırche ıst mutig und wegwel-beteiligt. nre Aufteilung auf den deutschspra- send. Für die astorale Praxis besonders bedeu-chigen Kulturraum ıst nicht hne Aufschluß:
Bundesdeutsche, Schweizer, (Osterrei- end ıst die handlung des Suizidproblems ın

her. In seinem besagten Nachwort, das ıne In- psychologischer, soziologischer un ethischer
teressante kritische Bestandsaufnahme der Dis- Sicht durch Holderegger. Die traditionellen
kussion die grundsätzlichen Fragen der bei- theol Argumente des Suizidverbots werden VOoO
den ersten Bde. abhandelt, geht Kortff die ihm einer theologischen Normfindung, Ja
zentrale Frage, ob Ethik atonal vermittelt WEeT- Normkritik unterworfen; entsprechend werden
den kann und wıe diese Rationalität, ın konkreter SIE keine allgemeine Zustimmung erhotffen dür-
Geschichte eingetaucht, sehen ist Hier ann fen (274 ff.)
Korff wohl rTecC gegeben werden: Be Nn- Im zweıten Kapitel geht die ethischen
dung der Normen einer christlichen Ethik bleibt Strukturprobleme der Geschlechter 280-336)
ur die 1mM Glauben situerte kritische Rationali- Dieses Kapitel ec ın einer betont sozlial-
tat ethischen Perspektive das ab, Was alte Kom
Der Band gliedert sıch ın einen fundamental- dien unter dem ‚‚ Vierten Gebot“‘ abgehandelt
un einen spezialethischen Teil Der fundamen- haben Wertvoll dabei das Aufgreifen eines rela-
talethische Teil bringt die Kapitel: ‚‚Gewissen HV Bereiches: des Problems der nichteheli-
un Verantwortung“‘ 19-129) und ‚‚Schuld und chen Lebensgemeinschaften, uch INan

Bekehrung“‘( Honnefelders Abhand- 1er Kıngelings Argumenten nicht überall tol-
lung ber das Verhältnis VO praktischer Ver- Hen wird.
nunft un: Gewissen verzichtet auf ıne trans- Das dritte Kapitel gilt einem emiıinent wichtigen
zendentale Reduktion des Phänomens Gewis- Problem, dem einer Neuen Weltwirtschaftsord-
sSen, da(s eın Weg aufgewiesen wird, wıe INa  — (; Es ist den Herausgebern dan-
dieses Phänomen rein philosophisch etwa doch ken, daflß S1ie dieses Kapitel aufgegriffen un! nicht
als ‚‚Echo der Stimme Gottes‘ Newman) der christlichen Gesellschaftsliehre und ihrem
Orten könnte. Erst Hertz eröffnet VO: lau- Aschenbrödeldasein Im christlichen Bewußtsein
ben her den Gottesaspekt des Urgewissens. In
‚‚Norm un: Gewissensfreiheit“ leitet Korff die

überlassen haben Zwiefelhofer und Ih l euen-
berger vermitteln einem zunächst einmal die Oöko-

Gewissensfreiheit VO der Epikie der Alten her, nomischen Kategorien, ın denen [an da den-
vielleicht eın umstrittener Weg en prakti- ken genötigt ıst (Pareto-Kriterium, Prinzip der
schen Wert haben die ausführliche Abhandlung Meistbegünstigung, Prinzip der Keziprozität,des Problems der Güterabwägung un! die kon- Lehre VO  - der Interdependenz der Ordnungenkrete Formulierung diverser Vorzugsregeln. AI- a.) kıne Okologie- und Energieethik rei-
lerdings vermif(st INa  - eın ausführliches kEingehen ten Ausmadßes, wIıe SIE Kluxen vorlegt, ıst
auf as Probabilismusproblem. ohl eın Novum ın einem ethischen Kompen-
‚‚Schuld un Bekehrung” sind zunächst theolo- dium. 1er ist je] lernen. Ein narratıv
gisch breit abgehandelt und erinnern a einen sammenfassendes Teilkapitel, das als Basis für
Auszug aQus einem dogmatischen Kompendium. ethische Entscheidungen dienen kann Die rage
Vielleicht manchmal die ontologische Ver- nach der Legitimität gegenwärtiger Bevölke-
tiefung. Auffallend ıst, wıe sehr heute u  3 einen rungsvermehrung bleibt Offen während
Begriff VO Sünde twa innertheologisch BCTUN- die Nutzung der Kernkraft mıit guten Argumen-
gen werdenmu Warum der Mensch durch eine ten für moralisch erlaubt angesehen wird
amoralische Tatsetzung gerade VOT ott schuldig Das vierte Kapitel gilt der Friedensaufgabe der
werden mufß, kommt eigentlich nıe richtig ZuUur Gegenwart 425-507) ertz gibt iıne umftfas-
Artikulation. Immerhin: Das Bufßsakrament wird sende Darstellung der historischen Entwicklunguch behandelt der katholischen Kriegslehre. Er faßt SieE spekula-Im spezialethischen Teil werden die ‚‚Entschei- HV als einen genuinen ethischen ompromi(fß 1mM
dungsfelder christlicher Verantwortung heute'  4 Konflikt konkurrierender erte Wenn uch die
diskutiert. ecC solcher Entscheidungsfelder päpstliche riegslehre ach dem eltkriegsind ın eigenen Kapiteln abgehandelt. Das erste praktisch nicht mehr behandelt wird, könnte
Kapitel handelt VOINl ‚‚Menschenwürde un die Lektüre der übrigen Entwicklung dem unbe-
Menschenrechte‘‘ (  —_ Saladın sieht ın dachten en VO  — einer diesbezüglichen efi-
den Menschenrechten das heute klassische Bei- zienz der ‚„‚nachkonstantinischen Kirche“ se1ıne
spiel für die Rechtserheblichkeit ethischer rite- Berechtigung nehmen. Die ethischen Kriterien
ren. Menschenrechte und Ethik stehen ın einem ür Küstung und Abrüstung Ruh / J. Blon-
dialektischen Bezug. Die ısche Kechtfertigung del) können schon ıne ‚,‚Wirkungsgeschichte“‘der sOozialen Grundrechte durch Orner (Salz- vorwelısen, tanden S1E doch bereits 1Im Blick-
burg) gelingt rTecC überzeugend und bringt jes- unkt der Friedensdiskussion dieses Jahres
ezZzu ich sicher uch die kath Soziallehre wel- iehe ‚„Orientierung”‘ Nr. und Sie befür-
ter. die Menschenrechte ın der Kirche han- worten uch erste einseltige Vorleistungs-

Schritte machen ber aus olchen aximenHöffe. mu die theol Begründungder Menschenrechte durch 1ıne ‚‚Freiheitsge- keine Glaubensfrage. Die aximen konkreter
schichte  44 geschehen, die einen spezifischen Abrüstung (462 werden 1er besonders inter-
Aspekt des Heilshandelns Gottes a der essieren. ÖOr bleibt Befürworter der Gleichge-
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konnten. Neben den vier Herausgebern sind 
noch weiter 21 Mitarbeiter an dem Unternehmen 
beteiligt. Ihre Aufteilung auf den deutschspra­
chigen Kulturraum ist nicht ohne Aufschluß: 
15 Bundesdeutsche, 9 Schweizer, 1 Osterrei­
cher. In seinem besagten Nachwort, das eine in­
teressante kritische Bestandsaufnahme der Dis­
kussion um die grundsätzlichen Fragen der bei­
den ersten Bde. abhandelt, geht es Korff um die 
zentrale Frage, ob Ethik rational vermittelt wer­
den kann und wie diese Rationalität, in konkreter 
Geschichte eingetaucht, zu sehen is t. Hier kann 
Korff wohl recht gegeben werden: zur Begrün­
dung der Normen einer christlichen Ethik bleibt 
nur die im Glauben situierte kritische Rationali­
tät. 
Der Band gliedert sich in einen fundamental­
und einen spezialethischen Teil. Der fundamen­
talethische Teil bringt die Kapitel: ,,Gewissen 
und Verantwortung" (19-129) und „Schuld und 
Bekehrung" (130-194). L. Honnefelders Abhand­
lung über das Verhältnis von praktischer Ver­
nunft und Gewissen verzichtet auf eine trans­
zendentale Reduktion des Phänomens Gewis­
sen, so daß kein Weg aufgewiesen wird, wie man 
dieses Phänomen rein philosophisch etwa doch 
als „Echo der Stimme Gottes" Q. H. Newman) 
orten könnte. Erst A . Hertz eröffnet vom Glau­
ben her den Gottesaspekt des Urgewissens. In 
„Norm und Gewissensfreiheit" leitet Korff die 
Gewissensfreiheit von der Epikie der Alten her, 
vielleicht ein umstrittener Weg. Hohen prakti­
schen Wert haben die ausführliche Abhandlung 
des Problems der Güterabwägung und die kon­
krete Formulierung diverser Vorzugsregeln. Al­
lerdings vermißt man ein ausführliches Eingehen 
auf das Probabilismusproblem. 
,,Schuld und Bekehrung" sind zunächst theolo­
gisch breit abgehandelt und erinnern an einen 
Auszug aus einem dogmatischen Kompendium. 
Vielleicht fehlt manchmal d ie ontologische Ver­
tiefung. Auffallend ist, wie sehr heute um einen 
Begriff von Sünde etwa innertheologisch gerun­
gen werden muß. Warum der Mensch durch eine 
amoralische Tatsetzung gerade vor Gott schuldig 
werden muß, kommt eigentlich nie so richtig zur 
Artikulation. Immerhin: Das Bußsakrament wird 
auch behandelt (190-194). 
Im spezialethischen Teil werden die „Entschei­
dungsfelder christlicher Verantwortung heute" 
diskutiert. Sechs solcher Entscheidungsfelder 
sind in eigenen Kapiteln abgehandelt. Das erste 
Kapitel handelt von „Menschenwürde und 
Menschenrechte" (197-279). P. Saladi11 sieht in 
den Menschenrechten das heute klassische Bei­
spiel für die Rechtserheblichkeit ethischer Krite­
rien. Menschenrechte und Ethik stehen in einem 
dialektischen Bezug. Die ethische Rechtfertigung 
der sozialen Grundrechte durch F. Homer (Salz­
burg) gelingt recht überzeugend und bringt dies­
bezüglich sicher auch die kath. Soziallehre wei­
ter. Ober die Menschenrechte in der Kirche han­
delt 0. Höfle. U. E. müßte die theol. Begründung 
der Menschenrechte durch eine „Freiheitsge­
schichte" geschehen, die einen spezifischen 
Aspekt des Heilshandelns Gottes an der 
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Menschheit darstell t. Das wird vom Autor nur 
angedeutet (244). Seine Summierung der Chri­
s tenrechte in der Kirche ist mutig und wegwei­
send. Für die pastorale Praxis besonders bedeu­
tend ist die Abhandlung des Suizidproblems in 
psychologischer, soziologischer und ethischer 
Sicht durch A. Holderegger. Die traditionellen 
theol. Argumente des Suizidverbots werden von 
ihm einer theologischen Normfindung, ja 
Normkritik unterworfen; entsprechend werden 
sie keine allgemeine Zustimmung erhoffen dür­
fen {274ff.). 
lm zweiten Kapitel geht es um die ethischen 
Strukturprobleme der Geschlechter {280-336). 
Dieses Kapitel deckt in einer betont sozial­
ethischen Perspektive das ab, was alte Kompen­
dien unter dem „ Vierten Gebot" abgehandelt 
haben. Wertvoll dabei das Aufgreifen eines rela­
tiv neuen Bereiches: des Problems der nich teheli­
chen Lebensgemeinschaften, auch wenn man 
hier H. Ringelings Argumenten nicht überall fol­
gen wird. 
Das dritte Kapitel gilt einem eminent wichtigen 
Problem, dem einer Neuen Weltwirtschaftsord­
nung (337-424). Es ist den Herausgebern zu dan­
ken, daß sie dieses Kapitel aufgegriffen und nicht 
der christlichen Gesellschaftslehre und ihrem 
Aschenbrödeldasein im christlichen Bewußtsein 
überlassen haben. H. Zwiefelhofer und Th. Le11e11-
berger vermitteln einem zunächst einmal die öko­
nomischen Kategorien, in denen man da zu den­
ken genötigt ist {Pareto-Kriterium, Prinzip der 
Meistbegünstigung, Prinzip der Reziprozität, 
Lehre von der Interdependenz der Ordnungen 
u. ä.). Eine Okologie- und Energieethik so brei­
ten Ausmaßes, wie sie W. K/1txe11 vorlegt, ist 
wohl ein Novum in einem ethischen Kompen­
dium. Hier is t viel zu lernen. Ein narrativ zu­
sammenfassendes Teilkapitel, das als Basis für 
ethische Entscheidungen dienen kann. Die Frage 
nach der Legitimität gegenwärtiger Bevölke­
rungsvermehrung bleibt offen {401), während 
d ie Nutzung der Kernkraft mit guten Ar gumen­
ten für moralisch erlaubt angesehen wird {422). 
Das vierte Kapitel gilt der Friedensaufgabe der 
Gegenwart (425--507). A. Hertz gibt eine umfas­
sende Darstellung der historischen Entwicklung 
der katholischen Kriegslehre. Er faßt sie spekula­
tiv als einen genuinen ethischen Kompromiß im 
Konflikt konkurrierender Werte. Wenn auch die 
päpstliche Kriegslehre nach dem 2. Weltkrieg 
praktisch nicht mehr behandelt wird, so könnte 
die Lektüre der übrigen Entwicklung dem unbe­
dachten Reden von einer diesbezüglichen Defi­
zienz der „nachkonstantinischen Kirche" seine 
Berechtigung nehmen. Die ethischen Kriterien 
für Rüstung und Abrüstung (H. Ruh / ]. L. B/011-
del) können schon eine „ Wirkungsgeschichte" 
vorweisen, standen sie doch bereits im Blick­
punkt der Friedensdiskussion dieses Jahres 
(siehe „Orie ntierung" Nr. 3 und 4). Sie befür­
worten auch erste einseitige Vorleistungs­
Schritte (462), machen aber aus solchen Maximen 
keine Glaubensfrage. Die Maximen konkreter 
Abrüstung (462 f.) werden hier besonders inter­
essieren. Korff bleibt Befürworter der Gleichge-
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wichtsthese. Etwas fehlt die ausführlichere Dia­
lektik der Abschreckung. Aber hier springen d ie 
Hirtenbriefe des Jahres 1983 in die Bresche . 
Das fünfte Kapitel (508-530) behandelt die ethi­
sche Relevanz des Sports. Die phänomenologi­
sche Analyse des Sports erscheint uns brauchbar 
und wertvoll, d ie ethische Normierung eher 
dür ftig. Ober eine mehr kasuistische Abhand­
lung etwa des Risikos des Motorsports und des 
Bergsteigens oder der Grenzen des Dopings 
wäre der Praktiker dankbar gewesen. Dem Spit­
zensportler ein nicht weiter definiertes „Grenz­
gängerethos" (530) zuzuerkennen, ist doch et­
was wenig. 
lm sechsten Kapitel schließlich geht es um die 
Ethik der Informationsmedie n (531-556) . Als Ziel 
der medialen Kommunikation figurieren Kriti­
sche Solidarität, Partnerschaft, ,,animation cul­
turelle". Die ethische Normierung gibt substan­
tielle Hinweise. Gut brauchbar schließlich d ie in­
teressanten „ 10 Gebote für Journalisten" (551 f.). 
Das Handbuch der chris tlichen Ethik erspart 
dem Akteur nicht die ethische Reflexion, planiert 
und öffnet ihm aber eine anthropologische und 
ethische Basis, die ihm hilft, sich in reflektierter 
Verantwortung heutiger Realität zu stellen und 
seinen christlichen Weltauftrag zu erfüllen. 
Linz Georg Wildmann 

MERTENS GERHARD, Etlrik und Gescl!iclrte. Der 
Systemansatz der theologischen Ethik Werner 
Schöllgens. (Tübinger Theologische Studien, 
Band 20). (248.) Grünewald, Mainz 1982. Ppb. 
DM 36,-. 

Die Dissertation Gerhard Mertens setzt s ich zum 
Ziel, die S trukturbestimmungen des Sittlichen in 
Werner Schöllgens theologisch-ethischem Sy­
stemansatz herauszuarbeiten. Er vollzieht dies in 
vier voluminösen Kapiteln: Biographische Präli­
minarien (1~ 1), Anthropologische Grundle­
gungen (42-129), Ethik und Ethos (130-179) und 
Ethik und Empirie (180-224). Dem Autor gelingt 
ein e fundamentalethische Arbeit ers ten Ranges. 
Nicht nur die Dokumentation ist, wie es eine Dis­
sertation über eine n wissenschaftlich produkti­
ven Autor verlangt, umfassend und minutiös, 
auch die Grundlagendiskussion der deutsch­
sprachigen Ethik der letzten fünfzig Jahre wird 
verhandelt und informativ a usgeleuchtet. 
Werner Schöllgen, schon 1932 Privatdozent an 
der Universität Bonn, is t, wenn man d ie Ent­
wicklung der ethischen Diskussion zurückver­
folgt, der entscheidende Gegenspieler der vor al­
lem in Rom ansässigen und stark deduktionisti­
schen neuscholastischen Moraltlleologie. Um die 
Jahrhundertwende beginnt mit Josef Mausbach 
die Einbindung der Moral in die Glaubenswis­
senschaft. Fritz Tillmann unters tellt die Moral 
der Idee der Nachfolge Christi, gibt ihr also 
Ethoscharakter. Werner Schöllgen öffnet die Mo­
ral der radikalen Geschichtlichkeit des Men­
schen, indem er stets die These verficht, daß das 
Gesamtethos offen sein muß für Soziologie, Kul­
turanthropologie und konkrete Geschichte. 
Schöllgen ist Schüler Max Schelers, der in den 

späten zwanziger Jahren die stärkste philosophi­
sche Kraft in Deutschland verkörpert. Von Sehe­
ier empfängt Schöllgens Ethik ihre phänomeno­
logische und personalistische Ausrichtung, vom 
unvergessenen Goetz Briefs ihre soziologische 
und sozialethische Dimension. Studien in Rom 
bringen ihn in fruchtbare Begegnung mit dem 
ursprünglichen Thomas von Aquin. Mit dem 
1953 erschienenen Werk: ,,Die soziologischen 
Grundlagen der katholischen Sittenlehre" arti­
kuliert Schöllgen den ersten Versuch, d ie Sozio­
logie als Wissenschaft von den Strukturen und 
Gesetzlichkeiten des gesellschaftlichen Prozes­
ses für die Moraltlleologie fruchtbar zu machen. 
In seinem 1961 veröffen tlichten Aufsatzband 
„Konkrete Ethik" stellt er in ausgereifterer Form 
fest, daß die Konstituierung konkreter Hand­
lungsimperative sich mit Hilfe eines im Bereich 
des Prinzipiell-Gültigen verbleibenden, analy­
tisch-deduzierenden Norrnfindungsverfahren 
nicht zu leisten ist. Es bedarf hier zusätzlicher Be­
stim mungen von seiten der die Sachstrukturen 
der menschlichen Lebenswelt geschichtlich ver­
ifizierenden empirischen Wissenschaften. In 
diesem Sinne versteht Schöllgen die theol. Ethik 
als eine „integrierende Wissenschaft". Sie 
wurde weiterentwickelt von so namhaften Fach­
vertTetern wie A. Auer, F. Böckle, J. Gründel, 
W. Korff und D. Mieth und führte zum Begriff 
der „ Konvergenzargumentation" . Das will sa­
gen: Bei der Suche nach einer ethischen Norm 
konvergieren humanwissenschaftliche, philoso­
phische, anthropologische, ethische und theolo­
gische Probabilitäten zur moralischen Gewiß­
heit. Es ist ein Verdienst der vorliegenden Arbeit, 
gerade diese e norme Wirkungsgeschichte des 
Schöllgenschen fundamentalethischen Ansatzes 
straff herausgestellt zu haben. Schöllgen stand 
besonders in seiner durch die beiden zitierten 
Werke begrenzten Schaffensperiode ste ts in ei­
nem gewissen Spannungsgegensa tz zu den spä­
ten Neuscholastikern der fünfziger Jahre in Rom, 
zu deren deutschen Vertretern die Jesuiten 
F. Hürth, W. Bertrams und G. Gu ndlach gehör­
ten. Diese hatten ihn stets in Verdacht, seine 
Ethik münde in einen historischen Relativismus. 
Das Gespenst einer historischen Verfä lschung 
der Ethik durch Schöllgen dürfte sich mit d ieser 
Arbeit als wesenlos erwiesen haben. Eine Kurz­
biographie W. Schöllgens, zumindest in Form 
einer Zeittafel, hätte dem Buch zusätzlichen Wert 
verliehen. Auf 5. 102 fehlt ein Textstück. 
Theologen, Philosophen, Soziologen und Päd­
agogen werden die Arbeit mit großem Gewinn 
studieren. 
Linz Georg Wild111a1111 

REHRL STEFAN (Hg.), Christliche Vera11hvort1mg 
in der Welt der Gegenwart. (215.) Anton Pustet, 
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In diesem Buch stellt Stefan Rehrl d ie einzelnen 
Beiträge einer durch seine Initiative veranstalte­
ten interdisziplinären und interfakultären Ring­
vorlesung einer breiteren Offentlichkeit vor. Er 
selbst setzt im Einleitungsreferat deutliche Ak-
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